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Kinderkomponente in der
Erzdiözese Freiburg

Modell der MAS der Bistums-KODA in der
Erzdiözese Freiburg
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Vorgaben des neuen TVöD

Die kinderbezogenen Ortszuschläge (90,57 �
im Monat/Kind bei Vollbeschäftigung) werden
mit der Umstellung nicht mehr gewährt.
Für � vorhandene� Kinder gilt
Besitzstandswahrung nach den vor der
Umstellung gültigen Regeln.
Bei Dienstgeberwechsel (Stellenwechsel z.B.
einer Erzieherin von Pfarrei A nach Pfarrei B)
entfällt der Besitzstand.
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Kirchenpolitisches Umfeld

Einige deutsche Diözesen haben den
TVöD bereits übernommen oder streben
eine Übernahme an.
Einzelne Diözesen loten Möglichkeiten
zur Kinderkomponente aus. Darunter
die bayerischen Diözesen und
Rottenburg-Stuttgart.
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Problemfelder der aktuellen
Diskussion

Die Kinderortszuschläge erhöhen die Kosten
des Dienstgebers für Eltern. Dies führt zu
Benachteiligung bei Einstellungen.
Argument: Sozialpolitik sei Sache des Staates,
nicht der Tarifparteien!
Unbestimmter Anspruch Katholischer
Soziallehre und eine Vielzahl entsprechender,
aber meist unkonkreter Veröffentlichungen
und Äußerungen katholischer (Erz-)Bischöfe.
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Ziel(e) des Modells

Finanzielle Förderung von Kindern kirchlicher
MitarbeiterInnen.
Gleichstellung der MitarbeiterInnen mit
Kindern vor und nach der Umstellung.
Ausschluss der Benachteiligung von Eltern bei
der Einstellung
Umsetzung der Forderungen Katholischer
Soziallehre und der Grundordnung in
kirchliches Arbeitsrecht
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Grundgedanken zum Modell

Alle MA gehen zum
Umstellungszeitpunkt in ein neues
System über. Keine parallel zu
pflegenden Systeme.
 Keine Schlechterstellung der heute

Anspruchsberechtigten
 Vereinfachung des Handling
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Grundgedanken

Kein Eingriff in die Tabellen des TVöD
 Planungssicherheit für MA bezüglich des

Einkommens

Kostenneutralität für die Dienstgeber
ggüber sonst. TVöD-Anwendern
 Keine Refinanzierungsprobleme
 Ausschluss von Benachteiligungsgründen

bei der Einstellung von Eltern
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Grundgedanken

Das Geld kommt aus variablen
Vergütungsbestandteilen, auf die die
Gesamtheit der MA einen Anspruch hat, aber
nicht der/die einzelne Mitarbeiter/in

Leistungszulage
Zum Ausgleich von Benachteiligungen oder
Vorteilen einzelner Dienstgeber braucht es
einen diözesanen � Topf� , der quasi als
� Rückversicherung der Dienstgeber� wirkt.



9

Konkret: Auffüllen des � Topfs�

Aus:
Besitzständen der bisherigen
kinderbezogenen Ortszuschläge incl.
kinderbezogene Anteile in der
Weihnachtszuwendung.
Anteilen aus der tariflich für die
gesamte Mitarbeiterschaft zustehenden
Leistungskomponente.
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Konkret: Entnahme

Für jedes Kind einer/eines Mitarbeiters/in
zahlt der zuständige Dienstgeber 100.- � im
Monat anteilig zum Beschäftigungsumfang.
Für die Auszahlung an den/die MA genügt der
Nachweis der Kindergeldberechtigung.
Diesen Betrag erhält der Dienstgeber aus dem
diözesanenTopf zurückerstattet.
(jährlich/halbj ährlich...)
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Stellschrauben am Modell

Durch KODA beeinflussbar:
Anteil an der Leistungskomponente
Höhe des Betrags der Kinderkomponente
Tarifliche Änderungen

Durch KODA nicht beeinflussbar:
Demographische Entwicklungen
Inflation
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Stand der Diskussion

Es wird in der Erzdiözese Freiburg derzeit
nicht über eine TVöD-Übernahme verhandelt.
Sollte ein Antrag auf Abwendung von der
geltenden Ordnung hin zum TVÖD gestellt
werden, wird die Mitarbeiterseite dies als
wesentliche Verhandlungsgrundlage
einbringen.
Das Modell ist von Fachleuten auf Plausibilität
geprüft und rechnerisch nachvollzogen und
für machbar und stimmig beurteilt worden.
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Kostenrechnung

Das Modell ist anhand der DG-zahlen für
die Erzdiözese Freiburg gerechnet
worden.
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Kostenrechnung II Bedarf

Als Bedarf werden die jetzigen
Zahlungen statisch in die Zukunft
weiterprognostiziert.
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Kostenrechnung III
Umstellung

Durchschnittlich wird derzeit 23 Jahre lang
Kinderortszuschlag bezahlt => nach 23
Jahren sind die Besitzstände ausgelaufen.
=> Jahr f ür Jahr müssen knapp 5% mehr der

Gesamtsumme der neuen Kinderkomponente aus
den Anteilen der Leistungszulage kommen, damit
Kostenneutralität zum TVöD-Anwender besteht.


